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 Veröffentlicht am 11.10.2000

Index

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

StbG 1985 §10 Abs4 Z1 idF 1998/I/124;

StbG 1985 §10 Abs5 Z3 idF 1998/I/124;

Rechtssatz

Unzweifelhaft für die Integration eines Fremden spricht, dass sein älteres, in London geborenes Kind hier den

Kindergarten besucht. Angesichts dessen, dass dieser Kindergartenbesuch erst einige Monate vor Erlassung des

bekämpften Bescheides begonnen hat, fällt jedoch auch dieser Umstand - gleich wie das Erlernen der deutschen

Sprache und die behauptete Erziehung gemäß den österreichischen Verhältnissen - nicht allzu sehr ins Gewicht.
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